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A) Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region 
Hannover

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover An die 
nachstehende juristische Person

Name/ Bezeichnung:   Firma Bartlomiej Walendzik 
PHU, vertreten durch den 
Inhaber Bartlomiej Walendzik 

letzte bekannte Anschrift:   Miedniewice 75 B,  
96-100 Skierniewice (Polen) 

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
29.01.2024, Aktenzeichen 01.09099.001497.6-24, öffent-
lich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o.g. Firma in das Ausland nicht möglich 
war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.10 - Zentrale Ordnungswidrigkeiten
2. Obergeschoss, Raum Nr. 225, Rendsburger Str. 34, 
30659 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsi-
schen Verwaltungszustellungs gesetzes (NVwZG) in Ver-
bindung mit § 1O Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungs-
zustellungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentli-
che Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können.

Hannover, den 29.02.2024 

Der Regionspräsident
Im Auftrage:

Reimann

– – –

	X Bekanntgabe der Vorprüfungsergebnisse 
nach § 5 Abs. 2 UVPG (Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung)

Für folgendes Vorhaben wurden bei mir Angaben auf 
Durchführung einer allgemeinen Umweltverträglich-
keitsvorprüfung eingereicht:

Gewässerausbau: Verlegung eines Grabens an der 
Bahnhofstraße in Großburgwedel im Rahmen des  
Neubau des Mobilpunktes Großburgwedel

Grundstück: Gemarkung Großburgwedel, Flur 4, Flur-
stücke 57/1, 59/2 und 59/4 

Nach § 5 Abs. 2 UVPG gebe ich bekannt, dass eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung für o. g. Vorhaben unter-
bleiben soll. Die Vorprüfung hat ergeben, dass erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen auf Schutzgüter 
im Sinne des § 2 Absatz 1 des UVPG durch fach- und 
eingriffsgerechte multifunktional wirkende Kompensa-
tionsmaßnahmen ausgeglichen werden können / nicht 
zu erwarten sind.

Hannover den 27.02.2024

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Kowalski

– – –
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	X Öffentliche Bekanntmachung der Region 
Hannover, Fachbereich Umwelt über 
die Bestellung zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger

Gemäß § 10 Absatz 2 des Gesetzes über das Berufsrecht 
und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 
26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Abs. 10 G zur Modernisierung des Verkün-
dungs- und Bekanntmachungswesens vom 20. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2752), wird die folgende Bestellung 
zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger öffent-
lich bekannt gemacht:

•  Herr Marco Freiholz wurde mit Wirkung zum 
01.03.2024 für die Dauer von sieben Jahren zum 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk Nr. 226 der Region Hannover bestellt. 
Der Kehrbezirk Nr. 226 umfasst Teile der Stadt Burg-
wedel, der Gemeinde Isernhagen und der Gemein-
de Wedemark.

Hannover, den 23.02.2024

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Adrych

– – –

B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Stadt Gehrden

	X Haushaltssatzung der Stadt Gehrden für das 
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Gehrden in 
der Sitzung am 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem 
jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 37.501.500 €

1.2 der ordentlichen  
Aufwendungen auf

51.596.500 €

1.3 der außerordentlichen  
Erträge auf

0 €

1.4 der außerordentlichen  
Aufwendungen auf

0 €

2. im Finanzhaushalt mit  
dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit

36.332.700 €

2.2 der Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit

48.421.300 €

2.3 der Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit

300.000 €

2.4 der Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit

35.891.400 €

2.5 der Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit

35.591.400 €

2.6 der Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit

3.230.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaus-
haltes

72.224.100 €

der Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes

87.543.500 €
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§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Netto-Regiebetriebes Sozial-
station (mit Tagespflege) für das Haushaltsjahr 2024 
wird

im Erfolgs-
plan mit 

Erträgen 
Aufwendungen

i.H.v.
i.H.v.

1.640.000 €
1.637.200 €

im Finanz-
plan mit

Einzahlungen
Auszahlungen

i.H.v.
i.H.v.

1.640.000 €
1.618.700 €

im Vermö-
gensplan 
mit

Einnahmen
Ausgaben

i.H.v.
i.H.v.

20.300 €
20.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 35.591.400 Euro 
festgesetzt.

§ 2 a

Im Vermögensplan der Sozialstation werden Kredite für 
Investitionen nicht veranschlagt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 62.585.800 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für den Netto-Regie- 
betrieb werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 
2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 
2024 Liquiditätskredite durch die Sonderkasse für den 
Netto-Regiebetrieb Sozialstation zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind 
durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haus-
haltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A)

550 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B)

550 v.H.

2. Gewerbesteuer 460 v.H.

§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 
NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 50.000 
Euro je Buchungsstelle nicht überschreiten.

Die Wertgrenze gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für die 
einseitige Deckungsfähigkeit zahlungs-wirksamer 
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für In-
vestitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines 
Budgets wird auf 50.000 Euro je Einzelfall festgesetzt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchun-
gen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen und Bildung von Rückstellungen zu-
gelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Gehrden, 21.12.2023

Stadt Gehrden
Malte Losert

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 
NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch die Re-
gion Hannover am 07.02.2024 unter dem Aktenzeichen 
01.02 11.92.05 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 08.03.2024 bis zum 19.03.2024 im Rathaus der Stadt 
Gehrden, Zimmer 2.14, während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.

Gehrden, den 23.02.2024

Stadt Gehrden
Malte Losert

Bürgermeister

– – –
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2. Stadt Hemmingen

	X Satzung des Jugendparlaments der Stadt 
Hemmingen 
Jugendparlamentssatzung – JuPaS

Präambel

Aufgrund des §10 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBI. S. 250) hat der Rat der 
Stadt Hemmingen am 22.02.2024 die folgende Satzung 
des Jugendparlaments der Stadt Hemmingen beschlos-
sen.

Menschen kennen ihre eigenen Lebenswelten selbst 
am besten und wissen daher, was für sie gut ist und was 
nicht. Das gilt entsprechend auch für Heranwachsende, 
auch sie müssen folgerichtig die Möglichkeit haben, sich 
für ihre Interessen und Bedürfnisse einzusetzen und in 
individueller wie auch gesellschaftlicher Perspektive in 
Aus- und Verhandlung zu treten. Hierzu zählt auch ihre 
Beteiligung an kommunalpolitischen Prozessen.

Durch die Beteiligung junger Menschen lernen die-
se frühzeitig, für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen, ohne dass die Erwachsenen damit aus 
ihren Verpflichtungen entlassen werden. Beteiligung 
ist als elementarer Bestandteil des Demokratielernens 
alltäglich praktizierte Mitsprache und Mitbestimmung 
und zugleich Verantwortungsübernahme für getroffe-
ne Entscheidungen.

Das Jugendparlament Hemmingen ermöglicht jungen 
Menschen, sich kommunalpolitisch einzubringen, ihren 
Forderungen, Wünschen und Empfehlungen ein insti-
tutionelles Fundament zu geben und dabei Selbstwirk-
samkeit zu erkunden und erfahren.

§ 1 
Allgemeines

(1) Grundlage für die Arbeit des Jugendparlamentes 
ist diese vom Rat der Stadt Hemmingen beschlos-
sene Satzung.

(2)  Das Jugendparlament besteht aus sieben bis neun 
Mitgliedern.

(3) Das Jugendparlament gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

(4)  Das Jugendparlament trägt den Namen „Jugend-
parlament der Stadt Hemmingen“.

(5)  Den Vorsitz des Jugendparlaments hat die Jugend-
bürgermeisterin oder der Jugendbürgermeister. 
Die Jugendbürgermeisterin oder der Jugendbür-
germeister wird gemäß § 7 Abs. 2 dieser Satzung 
vom Jugendparlament gewählt.

(6)  Das Jugendparlament wird durch die Jugendpfle-
ge der Stadt Hemmingen in seiner Tätigkeit unter-
stützt.

(7)  Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, sind 
die Vorschriften des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG), des Nieder-
sächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) und 
der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung 
(NKWO) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung 
sinngemäß anzuwenden.

§ 2 
Ziele

(1)  Das Jugendparlament vertritt die Interessen von 
jungen Menschen in der Stadt Hemmingen. Unter 
jungen Menschen sind alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Hemmingen im Alter von 6 bis 
21 Jahren (vollendetes 6. Lebensjahr bis vollende-
tes 21. Lebensjahr) zu verstehen. Die Mitglieder 
des Jugendparlamentes üben ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, 
nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl gelei-
teten Überzeugung aus. Sie sind nicht an Verpflich-
tungen gebunden, durch die die Freiheit ihrer Ent-
schließung als Mitglieder des Jugendparlaments 
beschränkt wird. Sie sind an Weisungen nicht ge-
bunden.

(2)  Das Jugendparlament wird an allen kommunalpoli-
tischen Vorhaben beteiligt, welche die Lebenswel-
ten/Lebensrealitäten der jungen Menschen berüh-
ren.

(3)  Das Jugendparlament ist erreichbar für alle Anlie-
gen von jungen Menschen und regt diese zum Aus-
tausch über (jugend-)politische Themen an.

§ 3 
Aufgaben

(1)  Das Jugendparlament gestaltet die Kommunalpoli-
tik in Hemmingen kind- und jugendgerecht mit.

(2)  Dem Jugendparlament obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben:
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1.  Förderung der sozialen und kulturellen Anlie-
gen junger Menschen,

2.  es berücksichtigt die Vielfalt jugendlicher 
Lebenswelten und setzt sich diskurs- und 
handlungsorientiert für die soziale Teilhabe 
aller jungen Menschen und zugleich die Ver-
meidung sozialen Ausschlusses junger Men-
schen ein,

3.  es ist ansprechbar für alle Hemminger Ein-
wohnerinnen und Einwohner und in Hem-
mingen ansässigen Institutionen und Organi-
sationen bezüglich der Belange junger Men-
schen,

4.  es berät und unterstützt in allen kinder- und 
jugendrelevanten Fragen und Angelegenhei-
ten,

5.  es arbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
und zum Wohl der Hemminger Kinder und 
Jugendlichen vertrauensvoll mit der Verwal-
tung, den Fachausschüssen und dem Rat der 
Stadt Hemmingen zusammen.

(3)  Das Jugendparlament plant und führt Aktionen 
und Veranstaltungen einschließlich zugehöriger 
Öffentlichkeitsarbeit durch.

(4) Das Jugendparlament organisiert mit der Unter-
stützung der Stadtverwaltung die Selbsterhaltung 
des Jugendparlaments.

§ 4 
Rechte

(1)  Das Jugendparlament hat das Recht, unter Berück-
sichtigung von §71 Abs. 7 NKomVG jeweils eine Ver-
treterin oder einen Vertreter in die Fachausschüsse 
des Rates der Stadt Hemmingen zu entsenden.

(2)  Das Jugendparlament hat im Rat und in den Fach-
ausschüssen ein Rede- und Antragsrecht.

(3)  Das Jugendparlament wird zu allen Sitzungen des 
Rates und der Fachausschüsse geladen.

(4)  Das Jugendparlament hat das Recht, die Mitglied-
schaft in überregionalen Jugendparlamenten zu 
erwerben.

(5)  Das Jugendparlament kann jederzeit Anträge an 
die Verwaltung stellen.

(6)  Das Jugendparlament hat das Recht, Änderungs-
anträge für die Satzung des Jugendparlaments an 
den Rat zu stellen und der Rat hat sich damit zu be-
schäftigen.

§ 5 
Verschwiegenheit der Mitglieder

Die Mitglieder des Jugendparlamentes haben über An-
gelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen und 
die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Mitglied des Jugendpar-
lamentes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu 
wahren. Dieses gilt auch nach Beendigung ihrer Tätig-
keit.

§ 6
Wahlberechtigung, Wählbarkeit

(1)  Wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Hemmingen, die das 14. Lebensjahr voll-
endet und das 21. Lebensjahr am Wahltag noch 
nicht überschritten haben.

(2)  Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt Hemmingen, die das 12. Lebens-
jahr vollendet und das 21. Lebensjahr am Wahltag 
noch nicht überschritten haben. Der Wahltag ist 
der erste Tag des Wahlzeitraums.

§ 7 
Konstituierung, Wahlperiode

(1)  Zur ersten Sitzung des neu gewählten Jugendpar-
lamentes lädt die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister. Die erste Sitzung findet innerhalb von 4 
Wochen nach Beginn der Wahlperiode statt.

(2)  In der ersten Sitzung wählt das Jugendparlament 
aus seiner Mitte mit Mehrheit eine Jugendbürger-
meisterin oder einen Jugendbürgermeister und 
eine Protokollführerin oder einen Protokollführer. 
Für die vorstehenden Funktionen werden jeweils 
Stellvertretungen gewählt.

(3)  Das Jugendparlament wird auf zwei Jahre gewählt. 
Die erste Wahlperiode beginnt am 01.06.2024

(4)  Eine Wiederwahl ist möglich.

§ 8 
Wahlleitung, Wahlausschuss

(1)  Wahlleiterin oder Wahlleiter ist die Gemeindewahl-
leitung. Gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NKWG ist die 
Gemeindewahlleitung die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister der Gemeinde.

(2)  Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleitung 
oder einer von ihr bestimmten Person als Vorsit-
zende oder Vorsitzender und zwei Beisitzerinnen 
oder Beisitzern, die von der Wahlleitung aus den 
Wahlberechtigten bestimmt werden.
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(3)  Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber sind von 
einer Mitwirkung im Wahlausschuss ausgeschlos-
sen.

§ 9
Wahlvorschläge

(1)  Die Wahlleitung fordert spätestens 2 Monate vor 
Beginn des Wahlzeitraums zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen auf. Diese sind spätestens bis vier 
Wochen vor Beginn des Wahlzeitraums einzurei-
chen.

(2)  Wahlvorschläge können formlos von wahlberech-
tigten Personen bei der Wahlleitung eingereicht 
werden. Sie müssen folgende Angaben enthalten:

1.  Vor- und Zuname der Kandidatin oder des 
Kandidaten

2.  Geburtsdatum
3.  Anschrift
4.  Zustimmungserklärung der vorgeschlage-

nen Person

(3)  Der Wahlausschuss beschließt nach Ablauf der Be-
werbungsfrist nach Abs. 1 unverzüglich über die 
Zulassung der Wahlvorschläge und gibt diese an-
schließend ortsüblich bekannt.

(4)  Bei der Wahl des Jugendparlaments der Stadt 
Hemmingen besteht ein Wahlbereich.

§ 10 
Wahlverfahren

(1)  Die Wahl erfolgt ausschließlich als Online-Wahl. 
Der Wahlzeitraum beträgt 10 Tage.

(2)  Alle Wahlberechtigten erhalten bis 1 Tag vor Be-
ginn des Wahlzeitraums eine persönliche Kennung 
und ein Passwort für die Online-Wahl-Plattform.

(3)  Die Stimmzettel werden online erstellt. Die Wahl-
vorschläge erscheinen in der Reihenfolge ihres Ein-
gangs.

(4)  Alle Wahlberechtigten haben maximal drei Stim-
men. Jeder Wahlkandidatin und jedem Wahlkandi-
daten darf maximal eine Stimme gegeben werden. 
Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme in 
der Weise ab, dass sie auf der Online-Wahl-Platt-
form die Personen, denen sie ihre Stimme geben 
möchten, durch Anklicken kennzeichnen. Alle in 
anderer Weise abgegebenen Stimmen sind ungül-
tig.

§ 11 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1)  Der Wahlausschuss stellt unverzüglich nach Ab-
lauf des Wahlzeitraums auf der Basis des Ergebnis-
ses der Onlinewahl fest, wie viele Stimmen auf die 
Wahlkandidatinnen und Wahlkandidaten jeweils 
entfallen sind. Die Sitze werden in der Reihenfolge 
der höchsten Stimmzahlen vergeben. Die nicht ge-
wählten Kandidatinnen und Kandidaten sind in der 
Reihenfolge der höchsten Stimmzahlen Ersatzper-
sonen. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das Los, 
das die Wahlleitung zieht.

(2)  Die Wahlleitung macht das Wahlergebnis und die 
Namen der gewählten Kandidierenden, sowie die 
Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten 
Reihenfolge ortsüblich bekannt.

(3)  Über das Wahlergebnis wird eine Niederschrift ge-
fertigt.

§ 12 
Sitzerwerb, Sitzverlust

(1)  Die Wahlleitung benachrichtigt die gewählten Kan-
didatinnen und Kandidaten über ihre Wahl mit dem 
Ersuchen, binnen einer Woche schriftlich mitzutei-
len, ob sie die Wahl annehmen. Gibt die Person bis 
zum Ablauf der Frist keine Erklärung ab, so gilt die 
Wahl als abgelehnt. Eine Erklärung unter Vorbehalt 
gilt als Ablehnung. Eine Ablehnung kann nicht wi-
derrufen werden.

(2)  Die Mitgliedschaft im Jugendparlament beginnt 
mit Beginn der Wahlperiode.

(3)  Im Falle der Ablehnung oder der Beendigung der 
Mitgliedschaft rücken die Ersatzpersonen in der 
durch die Stimmzahl festgelegten Reihenfolge (vgl. 
§11 Abs. 1) nach. Stehen keine Ersatzpersonen zur 
Verfügung, bleibt der Sitz unbesetzt.

(4) Die Mitgliedschaft im Jugendparlament endet 
durch Verzicht, durch Tod und durch Beendigung 
der Wahlperiode.

§ 13 
Sitzungen

(1)  Das Jugendparlament tagt mindestens sechsmal 
im Jahr. Auf Wunsch von mindestens der Hälfte sei-
ner Mitglieder oder der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters, hat die Jugendbürgermeisterin 
oder der Jugendbürgermeister eine Sitzung des 
Jugendparlaments einzuberufen.
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(2)  Der Jugendbürgermeisterin oder dem Jugend-
bürgermeister obliegt es, die Sitzungen zu termi-
nieren, rechtzeitig zu diesen einzuladen und die 
Tagesordnung zu erstellen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

(3)  Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann 
verlangen, dass ein von ihr oder von ihm ge-
wünschter Beratungsgegenstand auf die Tagesord-
nung gesetzt wird.

(4)  Die Sitzungen des Jugendparlamentes sind öffent-
lich. Sie sind nichtöffentlich, wenn das öffentliche 
Wohl, der Beratungsgegenstand oder berechtig-
te Interessen eines Einzelnen den Ausschluss der 
Öffentlichkeit erfordern. Über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit berät und beschließt das Jugendpar-
lament nichtöffentlich. Ist eine Beratung nicht er-
forderlich, kann in öffentlicher Sitzung entschieden 
werden.

(5)  Die Vorsitzenden der Ausschüsse, des Rates der 
Stadt Hemmingen oder eine andere vom Rat 
bestellte Vertreterin oder Vertreter, Mitglieder 
des Verwaltungsvorstands, sowie die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister oder ein von ihr oder 
ihm Beauftragte oder Beauftragter haben das 
Recht, an Sitzungen des Jugendparlamentes teilzu-
nehmen. Sie sind zu laden. Sie haben Rederecht.

§ 14 
Protokoll

(1)  Über den wesentlichen Inhalt der Sitzung ist ein 
Protokoll anzufertigen.

(2)  Eine Ausfertigung des Protokolls ist allen Mitglie-
dern und der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister zu übersenden.

§ 15
Aufwandsentschädigung

(1)  Die Mitglieder des Jugendparlamentes sind ehren-
amtlich tätig und üben ihre Tätigkeit grundsätzlich 
unentgeltlich aus.

(2) Für die Teilnahme an Rats- und Fachausschusssit-
zungen wird den Vertreterinnen und Vertretern 
des Jugendparlaments ein Sitzungsgeld nach § 5 
Absatz 1 der Satzung über die Entschädigung der 
Rats- und Fachausschussmitglieder sowie der sons-
tigen ehrenamtlich Tätigen der Stadt Hemmingen 
gezahlt.

§ 16 
Verfügungsmittel, Rechnungsprüfung

(1)  Zur Aufgabenerfüllung erhält das Jugendparla-
ment ein Budget. Aus dem Budget kann ein Aus-
lagenersatz (z.B. Fahrtkosten, Telefongebühren, 
Portokosten) für die Mitglieder des Jugendparla-
mentes gezahlt werden.

(2)  Die durch Beschluss des Rates der Stadt Hemmin-
gen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel so-
wie sonstige Einnahmen und Ausgaben sind ord-
nungsgemäß zu erfassen. Ausgaben dürfen nur 
im Rahmen vorhandener Deckungsmittel getätigt 
werden.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung für das Jugendparlament der Stadt Hem-
mingen tritt am Tag ihrer Bekanntmachung im elektro-
nischen Amtsblatt (ElenA) für die Region Hannover in 
Kraft.

Hemmingen, den 23.02.2024

Stadt Hemmingen
Jan Dingeldey
Bürgermeister

– – –
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3. Gemeinde Isernhagen

	X Haushaltssatzung der Gemeinde Isernhagen für 
die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemein-
de Isernhagen in der Sitzung am 14.12.2023 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 
wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

HH-Jahr 2024 HH-Jahr 2025

1.1 der ordentlichen Erträge auf 77.907.900 € 74.144.900 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 85.581.500 € 82.684.900 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 0 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

HH-Jahr 2024 HH-Jahr 2025

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.468.000 € 71.991.200 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.223.500 € 77.212.100 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.949.500 € 7.890.700 €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.972.000 € 15.572.200 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.500.000 € 5.000.000 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.195.700 € 1.544.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 87.917.500 € 84.881.900 €

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 103.391.200 € 94.328.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigungen) wird
für das Haushaltsjahr 2024 auf 4.500.000 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf 5.000.000 € 
festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird
für das Haushaltsjahr 2024 auf  3.695.900 € 
für das Haushaltsjahr 2025 auf  17.053.700 €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 
2024 und 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird für 2024 und 2025 auf jeweils 
11.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden 
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 jeweils wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer HH-Jahr 
2024

HH-Jahr 
2025

1.1 für die land- und 
forstwirtschaft-
lichen Betriebe 
(Grundsteuer A)

495 v. H. 495 v. H.

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B)

510 v. H. 510 v. H.

2. Gewerbesteuer 405 v. H. 395 v. H.

§ 6

1. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 
Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind Aufwendungen und 
Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000 Euro im Ein-
zelfall.

2. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind 
solche, die im Einzelfall oberhalb folgender Wert-
grenzen liegen:

a) Bewegliche Anlagegüter 50.000 Euro
b) Bauliche Investitionen 250.000 Euro

3. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Bu-
chungen von über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen zur Bildung von Rückstellungen zuge-
lassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

4. Mehraufwendungen bei internen Leistungsverre-
chungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig be-
willigt.

Isernhagen, den 14.12.2023 

Gemeinde Isernhagen
Mithöfer

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024/25

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Region Hannover hat am 22. Februar 2024, Az. 01.02 
11 92 07, die Genehmigung gem. § 119 Abs. 4 und § 120 
Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) erteilt. 

Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 
NKomVG vom 08.03. bis 18.03.2024 zur Einsichtnahme 
im Amt für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinde 
Isernhagen, Bothfelder Str. 29, 2. OG., Zimmer 213, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus.

Isernhagen, 23.02.2024

Gemeinde Isernhagen
Mithöfer

Bürgermeister

– – –
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C) Sonstige Bekanntmachungen

Wasserverbandes Garbsen – Neustadt a. Rbge.

	X Bekanntmachung

Der Verbandsausschuss des Wasserverbandes Garbsen 
– Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung am 27.02.2024 
folgende Anpassung des Preisblatts für das gesam-
te Versorgungsgebiet beschlossen. Dieses tritt rückwir-
kend zum 01.01.2024 in Kraft:

Preisblatt gem. § 1 Abs. 4 AVBWasserV 

Anlage I zu den Ergänzenden Bestimmungen des 
WVGN

1.0 Trinkwasserentgelt Betrag netto USt Betrag brutto Maß/Einheit

1.1 Arbeitspreis pro m³ 1,78 7% 1,90 €/m³

Garbsen, 27.02.2024

Wasserverband Garbsen – Neustadt a. Rbge.

gez. Wilfried Aick  gez. Dipl.-Ing.  
Verbandsvorsteher  Stephan Schumüller 
  Geschäftsführer
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